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1. Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kalkar über die Teileinziehung einer 
Verkehrsfläche im Stadtteil Kalkar-Altkalkar 

 
Gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028/SGV NRW 91), zuletzt geändert 
durch Artikel 27 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV NRW S. 934), wird folgende Teileinziehung von  
öffentlichen Verkehrsflächen verfügt:  
 
Ein Teil der Wegeflächen in der Gemarkung Altkalkar, Flur 4, Flurstück 1864 (teilweise) und Flur 5, 
Flurstück 426 (ganz) werden gemäß § 7 Abs. 1 StrWG NRW eingezogen und der motorisierte öffent-
liche Verkehr ausgeschlossen, mit der Maßgabe, dass eine durchgängige Fahrbahn als öffentlicher 
Rad- und Gehweg erhalten bleibt. 
 
Die Absicht der vorgenannten Einziehung wurde gem. § 7 Abs. 4 StrWG NRW im Amtsblatt Nr. 6 vom 
29.03.2018 bekanntgemacht.  
 
Gegen diese Teileinziehung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntmachung Klage er-
hoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, 
schriftlich oder zur Niederschrift dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, so empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen.  
 
Kalkar, den 26.09.2018 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

2. Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kalkar über die Einziehung einer Ver-
kehrsfläche im Stadtteil Kalkar-Niedermörmter (Düffelsmühle) 

 
Gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028/SGV NRW 91), zuletzt geändert 
durch Artikel 27 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV NRW S. 934), wird folgende Einziehung von öffent-
lichen Verkehrsflächen verfügt:  
 
Ein Teil der Wegefläche in der Gemarkung Niedermörmter, Flur 3, Flurstück 584 (teilweise) wird gem. 
§ 7 Abs. 1 StrWG NRW eingezogen, weil kein öffentliches Verkehrsbedürfnis mehr besteht.  
 
Die Absicht der vorgenannten Einziehung wurde gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NRW im Amtsblatt Nr. 6 vom 
29.03.2018 bekanntgemacht.  
 
Gegen diese Einziehung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntmachung Klage er-
hoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, 
schriftlich oder zur Niederschrift dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, so empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen.  
 
Kalkar, den 26.09.2018 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
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3. Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kalkar über die Teileinziehung einer 
Verkehrsfläche im Stadtteil Kalkar-Niedermörmter (Greilack) 

 
Gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028/SGV NRW 91), zuletzt geändert 
durch Artikel 27 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV NRW S. 934), wird folgende Teileinziehung von  
öffentlichen Verkehrsflächen verfügt:  
 
Ein Teil der Wegeflächen in der Gemarkung Niedermörmter, Flur 15, Flurstück 60 (teilweise) wird ge-
mäß § 7 Abs. 1 StrWG NRW eingezogen und der motorisierte öffentliche Verkehr ausgeschlossen, mit 
der Maßgabe, dass eine durchgängige Fahrbahn als öffentlicher Rad- und Gehweg erhalten bleibt. 
 
Die Absicht der vorgenannten Einziehung wurde gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NRW im Amtsblatt Nr. 6 vom 
29.03.2018 bekanntgemacht.  
 
Gegen diese Teileinziehung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntmachung Klage er-
hoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, 
schriftlich oder zur Niederschrift dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, so empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen.  
 
Kalkar, den 26.09.2018 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

4. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2017 der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 12. Juli 2018 den Jahresabschluss zum 31.12.2017, 
abschließend mit einer Bilanzsumme von 14.838.145,10 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 
336.368,05 € festgestellt. Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 336.368,05 € wird ein Betrag in  
Höhe von 329.169,86 € an die Stadt Kalkar zur Verzinsung des eingesetzten Kapital ausgeschüttet. Der 
verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von 7.198,19 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des  
Betriebes Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar. Zur Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage, Duis-
burg, bedient. 
Diese hat mit Datum vom 02.05.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. 
 
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

An das Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar, Eigenbetrieb der Stadt Kalkar 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Sondervermögens Abwassersammlung 
Stadt Kalkar, Eigenbetrieb der Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezem-
ber 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung des  
Eigenbetriebs liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Betriebs. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger  
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass  
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebs sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebe-
richt steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem  
Ergebnis: 
 

Der Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß 
§ 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prü-
fungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.  
 
Herne, den 27.09.2018 Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
  Im Auftrag 
  Gregor Loges 
 

Der Beschluss des Rates der Stadt Kalkar über die Verwendung des Jahresergebnisses und der ab-
schließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen beim Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar, 
Kirchfeld 57, 47546 Kalkar, während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 
 
Kalkar, den 02.10.2018  gez. Dr. Schulz  
          Betriebsleiterin  
 
 
 


